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prüfung der Rechtsgültigkeit formulierten Gesetzesinitiative <<Duale Ausbildung mit Berufs'

bildu ngsfonds stärken>

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit E-Mail vom 25. Juni 2025 haben sie uns gebeten, die Rechtsgültigkeit der formulierten Geset-

zes-initiative <Dualö Ausbildung mit Berufsbildungsfonds stärken> abzuklären. Gerne kommen wir

diesem Auftrag wie folgt nach:

l. Allgemeines

1. Kantonale Volksinitiativen sind ausser auf die formellen Voraussetzungen im engeren sinn (un-

terschriftenzahl, Gültigkeit der unterschriften, wahrung der Frist, Rückzugsklausel) auch auf die

tormelen Voraussetzungen im weiteren sinn - die Grundsälze der Einheit der Form und der Ein-

heit der Materie - sowie auf die übereinstimmung mit höherstufigem Recht und auf die faktische

Durchführbarkeit hin zu überprüfen (Alrneo KöL2, Die kantonale Volksinitiative in der Rechtspre-

chung des Bundesgerichts, Darstellung und kritische Betrachtung, in: zBt 8311982' S' 2 ff'; RENE

A. RHtr\row, Volksrechte, in: Handbuch des staats- und Verwaltungsrechts des Kantons Basel-

stadt, Basel 1984, s. 144 ff.; AlOneRs AUER, staatSrecht der schweizerischen Kantone', Bern

2016, Rz. 1064 ff.).

2. Zuständig für die Prüfung der formellen Voraussetzungen im engeren sinne, das heisst' ob die

Volksinitiative zustand" g"korr"n ist, ist die Landeskanzlei (g 73 des Gesetzes vom 7. Septem-

ber 1981 über die politischen Rechte tGpR]). Dies ist vorliegend der Fall (vgl' dazu die entspre-
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chende Verfügung der Landeskanzlei vom 16. September 2025, publiziert im Amtsblatt vom
18' September 2025, woraus hervorgeht, dass die lnitiative mit 1'S90 Unterschriften zustande ge-
kommen ist).

3' Die formellen voraussetzungen im weiteren sinne hingegen prüft der Regierungsrat. Zu gültig
zustandegekommenen Volksinitiativen erstattet er dem Landrat Bericht und stellt entsprechenden
Antrag' Unmögliche oder offensichtlich rechtswidrige Volksbegehren erktärt der Landrat für ungül-
tig (S 29 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 19g4 tKVl; S 7g Abs. 1
und 2 GpR).

ll. Formelles

4' ln formeller Hinsicht ist zunächst zu prüfen, ob die lnitiative die Einheit der Form und die Einheit

4'1'1 ln $ 2s Abs' 1 KV wird zwischen der formulierten Volksinitiative und dem in der Form der
allgemeinen Anregung gehaltenen, d.h. nichtformulierten, Volksbegehren unterschieden. Ein
Volksbegehren gilt als formulierte lnitiative, wenn es einen ausgearbeiteten Entwurf zum Erlass,
zur Anderung oder Aufhebung von Bestimmungen der Verfassung oder eines Gesetzes enthält ($
64 Abs' 1 GpR). Mit dem nichtformulierten Begehren wird dem Landrat beantragt, eine Vorlage im
Sinne des Begehrens auszuarbeiten ($ 65 Abs, 1 GpR). sind die Voraussetzungen entsprechend
$ 6a GpR für eine formulierte lnitiative nicht erfüllt, gilt das Volks- oder GemeJndebegehren als
nichtformulierte lnitiative ($ 65 Abs. 2 GpR). Eine Volksinitiative darf demnach nur als allgemeine
Anregung oder als ausformulierter Entwurf eingereicht werden. Mischformen sind ausgeschlossen
(Einheit der Form).

4'1'2 Die lnitiative <Duale Ausbildung mit Berufsbildungsfonds stärken> wirft hinsichflich des Er-
fordernisses der Einheit der Form keine Fragen auf, zumal das Begehren einheigich in der Form
der Gesetzesinitiative, d.h. der formulierten lnitiative, gehalten ist.

4'2'1 Der Grundsatz der Einheit der Materie ist im Recht des Kantons Basel-Landschaft in g 67
GpR verankert. Gemäss dieser Vorschrift haben sich Volksbegehren auf einen einheiüichen Reg'e-
lungsbereich zu beschränken. Der Grundsatz der Einheit der Materie verbietet es, dass in einer
einzigen Vorlage über mehrere Fragen, die ohne inneren Zusammenhang sind, abgestimmt wird,
damit die Stimmberechtigten nicht zu Gunsten oder zu Lasten einzelner Abstimmungsfragen die
ganze Vorlage annehmen oder ablehnen müssen.

4'2'2 Die zu beurteilende lnitiative verlangt inhaltlich gemäss ihrem Worgaut, dass ein branchen-
übergreifender Berufsbildungsfonds geschaffen wird. Das Hauptziel der lnitiative ist die Förderung
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der Bereitschaft der Arbeitgebenden, Lernende auszubilden. um dieses ziel zv erreichen' soll ein

Fonds geäufnet und sollen dessen Mittel genutzt werden, um die Ausbildungskosten der Lehrbe-

triebe zu senken. Lehrbetriebe sollen unter anderem Beiträge an Aufiruendungen für die Qualifika-

tionsverfahren, die überbetrieblichen Kurse und die Berufsbildnerkurse erhalten. Beiträge an den

ioncs sotten grundsätzlich diejenigen Arbeitgebenden mit Sitz im Kanton Basel'Landschaft leis-

ten, die pro 50 Mitarbeitende weniger als eine lernende Person ausbilden und deren Lohnsumme

mehr als 250'000 Franken beträgt. Das Ziel und die Massnahmen stehen in einem inneren Zu-

,"rr.nnung und betreffen einen einheitlichen Regelungsbereich. Somit ist auch das formelle

Gültigkeitserfordernis der Einheit der Materie ohne Weiteres erfüllt'

lll. Materielles

5. ln materieller Hinsicht ist zu prüfen, ob die Volksinitiative unmögliche oder offensichtlich rechts-

widrige lnhalte aufweist ($ 29 Abs' 1 KV und $ 78 Abs' 2 GpR)'

6. Ein Volksbegehren ist unmöglich, wenn das/die damit verfolgte/n Anliegen tatsächlich nicht

durchführbar ist/sind. Unmöglich in diesem Sinne wäre beispielsweise ein Begehren' welches etwa

aus verfahrenstechnischen Gründen nicht innert des von der lnitiative selbst vorgesehenen Zeit-

rahmens umgesetzt werden kann und in einem späteren Zeitpunkt sinnlos oder hinfällig wäre oder

wenn die ursprüngliche Zielsetzung - aus welchen Gründen auch immer - nicht erreichbar ist'

Eine derartige unmöglichkeit ist im Falle der vorliegenden lnitiative offensichtlich nicht gegeben'

Zwar sieht die Gesetzesinitiative Vor, dass der Regierungsrat die notwendigen Ausführungsbe-

stimmungen rasch erlässt, sodass der Berufsbildungsfonds auf das Jahr der Annahme lnitiative

das erste Mal geäufnet wird, was relativ ambitioniert erscheint. Jedoch macht dies die lnitiative als

Ganzes nicht unmöglich.

7.1 Des Weiteren dürfen Volksinitiativen nicht gegen Vorschriften verstossen, die auf einer ihndn

übergeordneten Normstufe verankert sind (Bundesgerichtsentscheid [BGE] 139 | 292' E' 5'4)' ln

diesem sihne dürfen kantonale lnitiativen - abgesehen von der hier zweifellos nicht zur Diskussion

stehenden Verletzung von Völkerrecht - insbesondere nicht gegen Bundesrecht und interkantona-

les Recht verstossen. Gesetzesinitiativen dürfen ausserdem nicht gegen kantonales Verfassungs-

recht verstossen (AruonEAS AuER, a.a-O', Rz' 1065)'

7.2 Die blosse Rechtswidrigkeit genügt indes nicht, um eine lnitiative als ungültig zu erklären, son-

dern es bedarf einer augenscheinlichen, sichtbaren und damit sofort erkennbaren Rechtswidrigkeit

(Entscheid des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und verwaltungsrecht IKGE VVJ UA 17

2g6 vom 24. Januar 201g, E.5.6.2). Mit dem qualifizierenden Erfordernis, wonach sich die ungül-

tigerklärung auf <offensichflich rechtswidrige> lnitiativen beschränken soll, hat der kantonale Ver-

fassungsgeber zum Ausdruck gebracht, dass das Recht der stimmbürgerinnen und stimmbürger'
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über Volksbegehren abzustimmän, nur in dem Ausmass beschnitten werden darf, als das politi-
sche Entscheidverfahren mit sicherheit dazu dienen wird, ein verfassungs- oder bundesrechtswid-
riges Gesetz entstehen zu lassen (l(GE w 810 21 110 vom 6. April 2A22, E. g.2 und E. 10.1 f.).

7'3 zunächst ist zu prüfen, ob die vorliegende lnitiative gegen Bundesrecht verstösst. ln Art. 63
Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 1g. April lggg (BV) ist uorg"r"-
hen, dass der Bund Vorschriften über die Berufsbildung erlässt (Abs. 1) und ein breites und durch-
lässiges Angebot im Bereich der Berufsbildung fördert (Abs. 2). Der Bund wird damit ermächtigt,
die Berufsbildung in allen Branchen und für alle wirtschaftlichen Tätigkeitsfelder zu regeln. somit*tftigl^it' Bund 

-über 
eine umfassende Rechtsetzungskompetenz mit nachträgtich derogatori-

scher Wirkung auf dem gesamten Gebiet der nicht hochschulischen beruflichen Ausbildung (EH-
RENZELLER BenruHnno/ GenrscH GnsRteL, Die Schweizerische Bundesverfassung, st. Galler
Kommentar, 2023, Art. 63 Rz' 1 1). Das bedeutet, dass Bundesrecht Vorrang vor entgegenstehen-
dem kantonalem Recht hat. Es handelt sich indes nicht um eine ausschliessliche Bundeskompe-
tenz, womit Raum für kantonale Vorschriften bleibt, insoweit als der Bund seine Bundeskompetenz
nicht ausschöpft.

7'4 Vorliegend hat der Bund seine Kompetenz wahrgenommen und das Bundesgesetz über die
Berufsbildung vom 13' Dezember 2a02 (BBG) erlassen. Der Bund hat darin insbesondere seine
Regelungskompetenz im Bereich der Berufsbildungsfonds ausgeübt und in Art. 60 BBG vorgese-
hen, dass organisationen der Arbeitswelt, die für Bildung, Weiterbildung und prüfungen zuständig
sind, eigene:Berufsbildungsfonds schaffen und äufnen können. Diese kann der Bund fürallgemein
verbindlich erklären mit der Folge, dass sämtliche Betriebe der Branche in gewissem umfang zur
Entrichtung von Bildungsbeiträgen verpflichtet werden, auch jene, welche nicht Mitglied sind. ln-
dem nur die Allgemeinverbindlicherklärung von branchenbezogenen Fonds dem Bund zugewiesen
wird, ist den Kantonen indes ein Freiraum zur Begründung branchenübergreifender Fonds verblie-
ben (BucnsER MICHAEL, Die schweizerische Berufsbildung im Überblick, 2009, s. 1 Fussnote 4).
Diese Kompetenz wird von einigen Kantonen ausgeschöpft, namenflich kennt der Kanton Zürich
einen Berufsbildungsfonds, dessen Ausgestaltung annahernd der vorliegenden Gesetzesinitiative
entspricht (vgl. SS 26a tl. Einführungsgesetz des Kantons Zürich zum Berufsbildungsgesetz, EG
BBG)' Den Kantonen bleibt nach dem Gesagten Raum, einen wie in der lnitiative vorgesehenen
branchenübergreifenden Berufsbildungsfonds zu errichten. lm Übrigen sieht die lnitiative vor, dass
Betriebe, die einem allgemeinverbindlich erklärten Branchenfonds gemäss Art. 60 BBG unterstellt
sind, von der Beitragspflicht befreit sind. Damit ist sichergestellt, dass es nicht zu Doppelbelastun-
gen kommt (vgt. auch Art. 60 Abs. 6 BBG).

8'1 Führt der Kanton einen solchen Fonds ein, handelt es sich bei den in der Folge von den be-
troffenen unternehmen zu entrichtenden Beiträgen um öffenflich-rechfliche Verpflichtungen (BGE
137 ll 399, E' 1'6). Alle öffentlich-rechtlichen Geldleistungen, die das Gemeinwesen gestützt auf
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seine Finanzkompetenz den Privaten auferlegt, stellen öffentliche Abgaben dar' Die öffentlichen

Abgaben wiederum werden unterteilt in Steuern und Kausalabgaben (Prennr TSCHANNEN/ ManxuS

Mür-r-eR/ MARKUS KERN, Allgemeines Venrvaltungsrecht, 5' Auflage 2022' Rz' 1584 ff')' Diese Un-

terscheidung ist in vielerlei Hinsicht von Bedeutung, mitunter wird das Erfordernis der gesetzlichen

Grundlage je nach Abgabe unterschiedlich streng gehandhabt' lm Kanton Basel-Landschaft bedarf

die Einführung neuer kantonaler steuern einer Verfassungsänderung (s 131 Abs' 2 KV) lm weite-

ren müssen der Kreis der Abgabepflichtigen sowie der Gegenstand und die Bemessung der Abga'

be für alle Arten von Abgaben im Gesetz selbst enthalten sein (Art. 127 Abs' 1 BV)' Es fragt sich

desharb zunächst, ob es sich bei den Beiträgen, die an den Berufsbildungsfonds zu entrichten

sind, um steuern handelt. Diesfalls könnte die Beitragspflicht nicht mit einer Gesetzesinitiative ein-

geführt werden.

8.2 Steuern sind voraussetzungslos geschuldet, das heisst sie werden ohne direktebzw' bestimm-

te Gegenleistung des staates bezahlt (PIERRE TSCHANNEN/ MARKUS MÜr-r-rn/ MARKUS KenN'

a.a.O., Rz. 1590). Kausalabgaben hingegen stellen eine Gegenleistung für eine bestimmte staatli-

che Leistung dar (PrenRE TSCHANNET/ MRRXUS MÜr-len/ MARKUS KERN, a a'o', Rz' 1601)' Recht-

sprechung und Lehre qualifizieren obligatorische Beiträge an Berufsbildungsfonds als Steuern und

da die Erträge zweckgebunden sind, als Zwecksteuern. Konkret werden sie als Kostenanlastungs-

steuer qualifiziert, eine besondere Form der Zwecksteuer. Die Beiträge sind voraussetzungslos

geschuldet, aber sie dienen zur Finanzierung bestimmter staatlicher Aufwendungen im lnteresse

üestimmter personen und sie werden einer besonderen Gruppe auferregt (angelastet)' Die pflichti-

gen Betriebe haben dabei eine nähere Beziehung zu den Aufwendungen der Berufsbildung bzw'

zum Fonds ats die Allgemeinheit (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2c-58t2009 vom 4' Februar

2010, E.2.3; Urteil des Bundesvenrvaltungsgerichts [BVGer] B-4825t2012 vom 7' November 2Q13'

E. 3.1; Urteildes BVGer B-2g4At2013 vom 3. Februar 2015,E.4.1; Urteildes BVGer 8-401612014

vom 27.April 2015, E. 5.1; Ulnlcu HAreltru/ GEORG MÜlr-en/ FeltxuHlt'leNru' Allgemeines Verwal-

tungsrecht, 8. Auflage 2020, Rz. 2840; PrenRe TsCHnTNEN/ MARKUS MÜLLEF/ MARKUS Kenn'

a.a.O., Rz" 16't5; Rer.rE WteoenxeHR, Sonderabgaben, in: recht 2017 43'59' S' 18 f'; MtcHnel

BucHsen, MtcHAEL PETER, lvo voN ARX, Branchenbezogene Berufsbildungsfonds - quo vadis? in:

steuer Revue 7Ot2015, S. 5). Da es sich bei den obligatorischen Beiträgen an den zukünftigen

Berufsbildungsfonds also um eine steuer handelt, bedarf deren Einführung einer Verfassungsän-

;;rr;;. vortLgend soil die Beitragspfticht iedoch mit einer Gesetzesinitiative eingeführt werden,

die Rechtswidrigkeit ist mithin otfensichtlich'

8.3 Das Gesetzmäss.igkeitsprinzip wird im Abgaberecht streng gehandhabt' Der Gegenstand der

Abgabe, der Kreis der Abgabepflichtigen und die Höhe der Abgabe muss in den Grundzügen im

Gesetz festgetegt werden (Art. 127 Abs. 1 BV). Die vorliegende Gesetzesinitiative erfüllt diese An-

forderungen bzw. sie erfüllt sie jedenfalls nicht offensichtlich nicht: der e1tra9 eines Betriebs an

den Fonds wird auf zwei promille der Lohnsumme und maximal 250'000 Franken festgelegt' und
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als Abgabepflichtige werden im Grundsatz diejenigen Betriebe mit Sitz im Kanton Basel-
Landschaft bezeichnet, wetche pro 50 Mitarbeitende weniger als eine lernende person ausbilden.

lV. Fazit

10' Nach dem Gesagten kommen wirzum schluss, dass die formulierte Gesetzesinitiative <<Duale
Ausbildung mit Berufsbildungsfonds stärken> nicht als rechtsgültig erachtet werden kann. Das
Volksbegehren erfüllt zwar die formalen Kriterien der Einheit der Form und der Einheit der Materie
und steht im Einklang mit Bundesrecht, aber es verstösst offensichflich gegen übergeordnetes
kantonales Recht. Bei den obligatorischen Beiträgen an den neu zu schaffenden Fonds handelt
sich um Steuern, deren Einführung nicht mittels Gesetzesinitiative, sondern nur auf Verfassungs-
stufe, möglich ist.

1 1' Wir nehmen zur Kenntnis, dass dasselbe lnitiativkomitee in der Zwischenzeit eine weitere lniti-
ative eingereicht hat. Namentlich soll mit einer formulierten Verfassungsinitiative $ 131 Abs. 1 .der
Kantonsverfassung dahingehend ergänzt werden, dass der Kanton ermächtigt ist, Abgaben für
Berufsbildungsfonds zu erheben. solange die Verfassung jedoch keine AbgaoJ im sinne der vor-
liegenden Gesetzesinitiative vorsieht, verstösst diese offensichflich gegen das kantonale Verfas-
sungsrecht.

wir hoffen, lhnen mit diesen Ausführungen dienen zu können.

Mit freundlichen Grüssen

na Blum
Schabearbeiterin
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Dr. iur. Noah Birkhäuser Schucan
Leiter Rechtsdienst

Kopie: RR Kathrin Schweizer
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